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Geltungsbereich 
 

§ 1. 
 
(1) Dieses Bundesgesetz gilt für Arbeitsverhältnisse, die auf einem privatrechtlichen Vertrag beru-
hen.  
(2) Ausgenommen sind Arbeitsverhältnisse  
1. zu Ländern, Gemeindeverbänden und Gemeinden;  
2. der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter im Sinne des Landarbeitsgesetzes 1984, BGBl. Nr. 
287;  
3. zum Bund, auf die dienstrechtliche Vorschriften anzuwenden sind, welche den Inhalt der Ar-
beitsverhältnisse zwingend regeln;  
4. zu Stiftungen, Anstalten oder Fonds, auf die das Vertragsbedienstetengesetz 1984 (VBG), 
BGBl. Nr. 86, gemäß § 1 Abs. 2 VBG sinngemäß anzuwenden ist.  
(3) Dieses Bundesgesetz gilt nicht für Beschäftigungsverhältnisse, auf die das Heimarbeitsgesetz 
1960, BGBl. Nr. 105/1961, anzuwenden ist.  
(4) Auf Arbeitsverhältnisse, für die das Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz, BGBl. Nr. 
235/1962, gilt, findet § 2, für Hausgehilfen und Hausangestellte in Haushalten von physischen Per-
sonen finden auch die §§ 3 bis 6 keine Anwendung.  

 
Schriftliche Aufzeichnung des Inhalts des Arbeitsvertrages 

 
§ 2. 
 
(1) Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer unverzüglich nach Beginn des Arbeitsverhältnisses eine 
schriftliche Aufzeichnung über die wesentlichen Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsvertrag 
(Dienstzettel) auszuhändigen. Solche Aufzeichnungen sind von Stempel- und unmittelbaren Ge-
bühren befreit.  
(2) Der Dienstzettel hat folgende Angaben zu enthalten:  
1. Name und Anschrift des Arbeitgebers,  
2. Name und Anschrift des Arbeitnehmers,  
3. Beginn des Arbeitsverhältnisses,  
4. bei Arbeitsverhältnissen auf bestimmte Zeit das Ende des Arbeitsverhältnisses,  
5. Dauer der Kündigungsfrist, Kündigungstermin,  
6. gewöhnlicher Arbeits(Einsatz)ort, erforderlichenfalls Hinweis auf wechselnde Ar-
beits(Einsatz)orte,  
7. allfällige Einstufung in ein generelles Schema,  
8. vorgesehene Verwendung,  
9. Anfangsbezug (Grundgehalt, -lohn, weitere Entgeltbestandteile wie zB Sonderzahlungen), Fäl-
ligkeit des Entgelts,  
10. Ausmaß des jährlichen Erholungsurlaubes,  



 

11. vereinbarte tägliche oder wöchentliche Normalarbeitszeit des Arbeitnehmers, sofern es sich 
nicht um Arbeitsverhältnisse handelt, auf die das Hausbesorgergesetz, BGBl. Nr. 16/1970, anzu-
wenden ist, und  
12. Bezeichnung der auf den Arbeitsvertrag allenfalls anzuwendenden Normen der kollektiven 
Rechtsgestaltung (Kollektivvertrag, Satzung, Mindestlohntarif, festgesetzte Lehrlingsentschädi-
gung, Betriebsvereinbarung) und Hinweis auf den Raum im Betrieb, in dem diese zur Einsicht-
nahme aufliegen.  
(3) Hat der Arbeitnehmer seine Tätigkeit länger als einen Monat im Ausland zu verrichten, so hat 
der vor der Aufnahme der Auslandstätigkeit auszuhändigende Dienstzettel oder schriftliche Ar-
beitsvertrag zusätzlich folgende Angaben zu enthalten:  
1. voraussichtliche Dauer der Auslandstätigkeit,  
2. Währung, in der das Entgelt auszuzahlen ist, sofern es nicht in österreichischen Schillingen 
auszuzahlen ist,  
3. allenfalls Bedingungen für die Rückführung nach Österreich und  
4. allfällige zusätzliche Vergütung für die Auslandstätigkeit.  
(4) Keine Verpflichtung zur Aushändigung eines Dienstzettels besteht, wenn  
1. die Dauer des Arbeitsverhältnisses höchstens einen Monat beträgt oder  
2. ein schriftlicher Arbeitsvertrag ausgehändigt wurde, der alle in Abs. 2 und 3 genannten Angaben 
enthält, oder  
3. bei Auslandstätigkeit die in Abs. 3 genannten Angaben in anderen schriftlichen Unterlagen ent-
halten sind.  
(5) Die Angaben gemäß Abs. 2 Z 5, 6 und 9 bis 11 und Abs. 3 Z 2 bis 4 können auch durch Ver-
weisung auf die für das Arbeitsverhältnis geltenden Bestimmungen in Gesetzen oder in Normen 
der kollektiven Rechtsgestaltung oder in betriebsüblich angewendeten Reiserichtlinien erfolgen.  
(6) Jede Änderung der Angaben gemäß Abs. 2 und 3 ist dem Arbeitnehmer unverzüglich, späte-
stens jedoch einen Monat nach ihrem Wirksamkeitsbeginn schriftlich mitzuteilen, es sei denn, die 
Änderung erfolgte durch Änderung von Gesetzen oder Normen der kollektiven Rechtsgestaltung, 
auf die gemäß Abs. 5 verwiesen wurde.  
(7) Hat das Arbeitsverhältnis bereits bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes bestanden, so ist 
dem Arbeitnehmer auf sein Verlangen binnen zwei Monaten ein Dienstzettel gemäß Abs. 1 bis 3 
auszuhändigen. Eine solche Verpflichtung des Arbeitgebers besteht nicht, wenn ein früher ausge-
stellter Dienstzettel oder ein schriftlicher Arbeitsvertrag alle nach diesem Bundesgesetz erforderli-
chen Angaben enthält.  

 
Übergang von Unternehmen, Betrieben oder Betriebsteilen auf einen anderen Inhaber 

 
§ 3. 
 
(1) Geht ein Unternehmen, Betrieb oder Betriebsteil auf einen anderen Inhaber über (Betriebs-
übergang), so tritt dieser als Arbeitgeber mit allen Rechten und Pflichten in die im Zeitpunkt des 
Überganges bestehenden Arbeitsverhältnisse ein.  
(2) Abs. 1 gilt nicht im Fall des Konkurses des Veräußerers.  
(3) Bei Betriebsübergang nach Abs. 1 bleiben die Arbeitsbedingungen aufrecht, es sei denn, aus 
den Bestimmungen über den Wechsel der Kollektivvertragsangehörigkeit (§ 4), die betrieblichen 
Pensionszusagen (§ 5) und die Weitergeltung von Betriebsvereinbarungen (§§ 31 und 32 des Ar-
beitsverfassungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1974) ergibt sich anderes. Der Erwerber hat dem Arbeit-
nehmer jede auf Grund des Betriebsüberganges erfolgte Änderung der Arbeitsbedingungen unver-
züglich mitzuteilen.  
(4) Der Arbeitnehmer kann dem Übergang seines Arbeitsverhältnisses widersprechen, wenn der 
Erwerber den kollektivvertraglichen Bestandschutz (§ 4) oder die betrieblichen Pensionszusagen 
(§ 5) nicht übernimmt. Der Widerspruch hat innerhalb eines Monats ab Ablehnung der Übernahme 
oder bei Nichtäußerung des Erwerbers zum Zeitpunkt des Betriebsüberganges innerhalb eines 
Monats nach Ablauf einer vom Arbeitnehmer gesetzten angemessenen Frist zur Äußerung zu er-
folgen. Widerspricht der Arbeitnehmer, so bleibt sein Arbeitsverhältnis zum Veräußerer unverän-
dert aufrecht.  
(5) Werden durch den nach Betriebsübergang anzuwendenden Kollektivvertrag oder die nach Be-
triebsübergang anzuwendenden Betriebsvereinbarungen Arbeitsbedingungen wesentlich ver-
schlechtert, so kann der Arbeitnehmer innerhalb eines Monats ab dem Zeitpunkt, ab dem er die 



 

Verschlechterung erkannte oder erkennen mußte, das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der ge-
setzlichen oder der kollektivvertraglichen Kündigungsfristen und -termine lösen. Dem Arbeitnehmer 
stehen die zum Zeitpunkt einer solchen Beendigung des Arbeitsverhältnisses gebührenden An-
sprüche wie bei einer Arbeitgeberkündigung zu.  
(6) Der Arbeitnehmer kann innerhalb eines Monats ab Kenntnis der Änderungen seiner Arbeitsbe-
dingungen im Sinne des Abs. 5 auf Feststellung der wesentlichen Verschlechterung der Arbeitsbe-
dingungen klagen. Ebenso kann ein Feststellungsverfahren nach § 54 des Arbeits- und Sozialge-
richtsgesetzes, BGBl. Nr. 104/1985, innerhalb eines Monats ab Kenntnis der Änderungen der Ar-
beitsbedingungen eingeleitet werden. Hat das Gericht eine wesentliche Verschlechterung der Ar-
beitsbedingungen festgestellt, kann der Arbeitnehmer innerhalb eines Monats ab Rechtskraft des 
Urteils das Arbeitsverhältnis nach Abs. 5 auflösen.  

 
Betriebsübergang und Kollektivvertragsangehörigkeit 

 
§ 4. 
 
(1) Nach Betriebsübergang hat der Erwerber die in einem Kollektivvertrag vereinbarten Arbeitsbe-
dingungen bis zur Kündigung oder zum Ablauf des Kollektivvertrages oder bis zum Inkrafttreten 
oder bis zur Anwendung eines anderen Kollektivvertrages in dem gleichen Maße aufrechtzuerhal-
ten, wie sie in dem Kollektivvertrag für den Veräußerer vorgesehen waren. Die Arbeitsbedingun-
gen dürfen zum Nachteil des Arbeitnehmers durch Einzelarbeitsvertrag innerhalb eines Jahres 
nach Betriebsübergang weder aufgehoben noch beschränkt werden.  
(2) Durch den Wechsel der Kollektivvertragsangehörigkeit infolge des Betriebsüberganges darf das 
dem Arbeitnehmer vor Betriebsübergang für die regelmäßige Arbeitsleistung in der Normalarbeits-
zeit gebührende kollektivvertragliche Entgelt nicht geschmälert werden. Kollektivvertragliche Rege-
lungen über den Bestandschutz des Arbeitsverhältnisses werden Inhalt des Arbeitsvertrages zwi-
schen Arbeitnehmer und Erwerber, wenn das Unternehmen des Veräußerers im Zusammenhang 
mit dem Betriebsübergang nicht weiter besteht.  
 

Betriebsübergang und betriebliche Pensionszusage 
 
§ 5. 
 
 (1) Eine auf Einzelvereinbarung beruhende betriebliche Pensionszusage wird Inhalt des Arbeits-
vertrages zwischen Arbeitnehmer und Erwerber, wenn der Erwerber Gesamtrechtsnachfolger ist. 
Liegt keine Gesamtrechtsnachfolge vor, kann der Erwerber durch rechtzeitigen Vorbehalt die 
Übernahme einer solchen betrieblichen Pensionszusage ablehnen.  
(2) Hat der Betriebsübergang den Wegfall der betrieblichen Pensionszusage zur Folge und hat der 
Arbeitnehmer dem Übergang seines Arbeitsverhältnisses im Falle des Abs. 1 Satz 2 nicht wider-
sprochen, so endet mit dem Zeitpunkt des Betriebsüberganges der Erwerb neuer Pensionsanwart-
schaften. Der Arbeitnehmer hat gegen den Veräußerer Anspruch auf Abfindung der bisher erwor-
benen Anwartschaften als Unverfallbarkeitsbetrag im Sinne des Betriebspensionsgesetzes (BPG), 
Artikel I des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 282/1990. Bei beitragsorientierten Zusagen errechnet sich 
dieser Betrag nach dem BPG, bei direkten Leistungszusagen, leistungsorientierten Pensionskas-
senzusagen oder leistungsorientierten Versicherungsverträgen nach dem Teilwertverfahren und 
den bei der Bildung der Rückstellung anzuwendenden versicherungsmathematischen Grundsät-
zen. Für die Berechnung ist einerseits das Alter zum Zeitpunkt der Erteilung der Zusage, anderer-
seits das Anfallsalter heranzuziehen. Der Rechnungszinssatz beträgt grundsätzlich 7%. Bei Pensi-
onszusagen, die eine rechtsverbindliche Valorisierung vorsehen, ist jedoch der Barwert der künfti-
gen Pensionsleistungen unter Zugrundelegung eines Rechnungszinssatzes von 3% zu berechnen. 
Im Fall einer leistungsorientierten Pensionskassenzusage oder eines leistungsorientierten Versi-
cherungsvertrages wird von dem so errechneten Betrag der sich nach den Rechnungsvorschriften 
der Pensionskasse oder der Versicherungsunternehmung ergebende Unverfallbarkeitsbetrag nach 
dem BPG abgezogen.  
(3) Der Arbeitnehmer kann über den Betrag nach Abs. 2 im Sinne des BPG verfügen, wobei er die 
Auszahlung dieses Betrages unabhängig von dessen Höhe vom Veräußerer verlangen kann.  
(4) Im übrigen gelten hinsichtlich der erworbenen Anwartschaften die Vorschriften des BPG mit der 
Maßgabe, daß an die Stelle der Beendigung des Arbeitsverhältnisses der Betriebsübergang tritt.  



 

 
Haftung bei Betriebsübergang 

 
§ 6. 
 
 (1) Sofern andere gesetzliche Regelungen oder Gläubigerschutzbestimmungen für den Arbeit-
nehmer nicht günstigeres bestimmen, haften für Verpflichtungen aus einem Arbeitsverhältnis zum 
Veräußerer, die vor dem Zeitpunkt des Übergangs begründet wurden, der Veräußerer und der 
Erwerber zur ungeteilten Hand, wobei hinsichtlich der Haftung des Erwerbers § 1409 ABGB anzu-
wenden ist. Dies gilt insbesondere für Leistungen aus betrieblichen Pensionszusagen des Veräu-
ßerers, die im Zeitpunkt des Betriebsüberganges bereits erbracht werden.  
(2) Für Abfertigungsansprüche, die nach dem Betriebsübergang entstehen, haftet der Veräußerer 
nur mit jenem Betrag, der dem fiktiven Abfertigungsanspruch im Zeitpunkt des Betriebsüberganges 
entspricht. Für Ansprüche auf eine Betriebspension aus einem Leistungsfall nach dem Betriebs-
übergang haftet der Veräußerer nur mit jenem Betrag, der den im Zeitpunkt des Betriebsübergan-
ges bestehenden Pensionsanwartschaften entspricht.  
(3) Bei Spaltungen im Sinne des Spaltungsgesetzes, Art. I des Gesellschaftsrechtsänderungsge-
setzes 1993, BGBl. Nr. 458/1993, gilt als Veräußerer jene Gesellschaft, der die Verbindlichkeiten 
nach dem Spaltungsplan zuzuordnen sind.  

 
Ansprüche gegen ausländische Arbeitgeber ohne Sitz in Österreich 

 
§ 7. 
 
 (1) Beschäftigt ein Arbeitgeber ohne Sitz in Österreich, der nicht Mitglied einer kollektivvertragsfä-
higen Körperschaft in Österreich ist, einen Arbeitnehmer mit gewöhnlichem Arbeitsort in Öster-
reich, so hat dieser Arbeitnehmer Anspruch zumindest auf jenes gesetzliche oder kollektivvertrag-
liche Entgelt, das am Arbeitsort vergleichbaren Arbeitnehmern von vergleichbaren Arbeitgebern 
gebührt.  
(2) Abs. 1 gilt, unbeschadet des auf das Arbeitsverhältnis anzuwendenden Rechts, zwingend auch 
für einen Arbeitnehmer, der von einem Arbeitgeber ohne Sitz in Österreich für Arbeiten im Rahmen 
einer Arbeitskräfteüberlassung oder zur Erbringung einer fortgesetzten Arbeitsleistung nach Öster-
reich entsandt wird. Der Arbeitgeber und dessen Auftraggeber als Unternehmer haften als Ge-
samtschuldner für die Ansprüche des Arbeitnehmers gemäß der vorstehenden Bestimmung in 
Verbindung mit Abs. 1.  
(3) Abs. 2 gilt nicht für einen entsandten Arbeitnehmer, der bei 1. Montagearbeiten und Reparatu-
ren im Zusammenhang mit Lieferungen von Anlagen und Maschinen an einen Betrieb oder 2. für 
die Inbetriebnahme solcher Anlagen und Maschinen nötigen Arbeiten, die von inländischen Arbeit-
nehmern nicht erbracht werden können,beschäftigt wird, wenn diese Arbeiten insgesamt in Öster-
reich nicht länger als drei Monate dauern.  
(4) Arbeitgeber ohne Sitz in Österreich, die Arbeitnehmer in den in Abs. 2 angeführten Fällen nach 
Österreich entsenden, und deren inländische Auftraggeber haben die für die Entgeltermittlung 
(Abs. 1) notwendigen Unterlagen (z.B. Aufzeichnung im Sinne der Richtlinie des Rates über die 
Pflicht des Arbeitgebers zur Unterrichtung des Arbeitnehmers über die für seinen Arbeitsvertrag 
oder sein Arbeitsverhältnis geltenden Bedingungen - 91/533/EWG sowie Unterlagen über die An-
meldung des Arbeitnehmers zur Sozialversicherung im Entsendestaat) am Arbeits(Einsatz)ort im 
Inland bereitzuhalten, sofern für den entsandten Arbeitnehmer in Österreich keine Sozialversiche-
rungspflicht besteht.  
(5) Das Arbeitsinspektorat ist berechtigt, die Arbeitsstelle zu betreten, das Bereithalten der Unter-
lagen nach Abs. 4 und die Einhaltung der Bestimmungen des Abs. 2 zu überwachen sowie Ab-
schriften von den Unterlagen nach Abs. 4 anzufertigen. Bei innerhalb eines Arbeitstages wech-
selnden Arbeits(Einsatz)orten sind die erforderlichen Unterlagen am ersten Arbeits(Einsatz)ort 
bereitzuhalten. Erfolgt eine Kontrolle an einem der anderen Arbeits(Einsatz)orte, sind die Unterla-
gen binnen 24 Stunden dem Kontrollorgan nachweislich zu übermitteln. Wird ein Verstoß gegen 
diese Vorschriften festgestellt, kann das Arbeitsinspektorat eine Anzeige an die Bezirksverwal-
tungsbehörde erstatten. Im übrigen haben die Träger der Sozialversicherung die Einhaltung der 
sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen und die Bundesämter für Soziales und Behinder-
tenwesen die Einhaltung der Bestimmungen des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes, BGBl. Nr. 



 

196/1988, in der geltenden Fassung hinsichtlich der nach Österreich entsandten Arbeitnehmer zu 
überwachen.  
 
§ 7a. 
 
Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde 
im Falle der Z 1 mit einer Geldstrafe von 5 000 S bis 20 000 S, im Wiederholungsfall von 10 000 S 
bis 40 000 S und in den Fällen der Z 2 mit einer Geldstrafe von 30 000 S bis 120 000 S, im Wie-
derholungsfall von 60 000 S bis 240 000 S zu bestrafen,  
1. wer als Arbeitgeber ohne Sitz in Österreich oder als inländischer Auftraggeber (als Unterneh-
mer) entgegen § 7 Abs. 4 die erforderlichen Unterlagen nicht bereithält oder übermittelt;  
2. wer als Unternehmer die Arbeitsleistung eines Arbeitnehmers in Anspruch nimmt, dem das ge-
mäß § 7 gebührende Entgelt vorenthalten wird.  

 
Verhalten bei Gefahr 

 
§ 8. 
 
(1) Arbeitnehmer, die bei ernster und unmittelbarer Gefahr für Leben und Gesundheit den Gefah-
renbereich verlassen, dürfen deswegen nicht benachteiligt werden, insbesondere hinsichtlich des 
Entgelts, der Aufstiegsmöglichkeiten und der Versetzung. Das gleiche gilt, wenn sie unter Berück-
sichtigung ihrer Kenntnisse und der zur Verfügung stehenden technischen Mittel selbst Maßnah-
men zur Abwehr der Gefahr treffen, wenn sie die sonst zuständigen Personen nicht erreichen, es 
sei denn, ihre Handlungsweise war grob fahrlässig.  
(2) Wird ein Arbeitnehmer wegen eines Verhaltens gemäß Abs. 1 gekündigt oder entlassen, kann 
er diese Kündigung oder Entlassung binnen einer Woche nach Zugang der Kündigung oder Ent-
lassung bei Gericht anfechten. Der Kläger hat den Anfechtungsgrund glaubhaft zu machen. Die 
Klage ist abzuweisen, wenn bei Abwägung aller Umstände eine höhere Wahrscheinlichkeit dafür 
spricht, daß ein anderes vom Arbeitgeber glaubhaft gemachtes Motiv für die Kündigung aus-
schlaggebend war. Gibt das Gericht der Anfechtung statt, so ist die Kündigung oder Entlassung 
rechtsunwirksam.  

 
Sicherheitsvertrauenspersonen, Sicherheitsfachkräfte, Arbeitsmediziner 

 
§ 9. 
 
 (1) Sicherheitsvertrauenspersonen und Arbeitnehmer, die als Sicherheitsfachkräfte, Arbeitsmedi-
ziner oder als deren Fach- oder Hilfspersonal beschäftigt sind, dürfen vom Arbeitgeber wegen der 
Ausübung dieser Tätigkeit, insbesondere hinsichtlich des Entgelts, der Aufstiegsmöglichkeiten und 
der Versetzung nicht benachteiltigt werden.  
(2) Wird ein in Abs. 1 genannter Arbeitnehmer, der nicht dem Kündigungsschutz nach § 105 Abs. 3 
Z 1 lit. g ArbVG unterliegt, gekündigt oder entlassen, so kann er diese Kündigung oder Entlassung 
binnen einer Woche nach Zugang der Kündigung oder Entlassung anfechten, wenn sie wegen 
seiner Tätigkeit für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer erfolgt ist. Der 
Kläger hat den Anfechtungsgrund glaubhaft zu machen. Die Klage ist abzuweisen, wenn bei Ab-
wägung aller Umstände eine höhere Wahrscheinlichkeit dafür spricht, daß ein anderes vom Ar-
beitgeber glaubhaft gemachtes Motiv für die Kündigung ausschlaggebend war. Gibt das Gericht 
der Anfechtung statt, so ist die Kündigung oder Entlassung rechtsunwirksam.  
(3) Der Arbeitgeber hat vor jeder Kündigung einer Sicherheitsvertrauensperson die zuständige 
gesetzliche Interssenvertretung der Arbeitnehmer nachweislich zu verständigen; bei einer Entlas-
sung hat er diese Verständigung unverzüglich vorzunehmen. Ist keine rechtzeitige Verständigung 
der Interessenvertretung der Arbeitnehmer durch den Arbeitgeber erfolgt, so verlängert sich die  
 
Anfechtungsfrist nach Abs. 2 oder § 105 ArbVG für die Sicherheitsvertrauensperson um den Zeit-
raum der verspäteten Verständigung, längstens jedoch auf ein Monat ab Zugang der Kündigung 
oder Entlassung. Die Rechte des Betriebsrates nach §105 ArbVG werden durch diese Verständi-
gungspflicht des Arbeitgebers nicht berührt.  



 

Kontrollmaßnahmen 
 
§ 10. 
 
 (1) Die Einführung und Verwendung von Kontrollmaßnahmen und technischen Systemen, welche 
die Menschenwürde berühren, ist unzulässig, es sei denn, diese Maßnahmen werden durch eine 
Betriebsvereinbarung im Sinne des § 96 Abs. 1 Z 3 ArbVG geregelt oder erfolgen in Betrieben, in 
denen kein Betriebsrat eingerichtet ist, mit Zustimmung des Arbeitnehmers.  
(2) Die Zustimmung des Arbeitnehmers kann, sofern keine schriftliche Vereinbarung mit dem Ar-
beitgeber über deren Dauer vorliegt, jederzeit und ohne Einhaltung einer Frist schriftlich gekündigt 
werden.  

 
Unabdingbarkeit 

 
§ 11. 
 
Die Rechte, die dem Arbeitnehmer auf Grund der §§ 2 bis 7 zustehen, können durch Arbeitsver-
trag oder Normen der kollektiven Rechtsgestaltung weder aufgehoben noch beschränkt werden.  

 
Günstigere Regelungen 

 
§ 12. 
 
Unberührt bleiben:  
1. Das Journalistengesetz, StGBl. Nr. 88/1920, sofern es für die Redakteure (Schriftleiter) günsti-
ger ist als dieses Bundesgesetz.  
2. Das Schauspielergesetz, BGBl. Nr. 441/1922, sofern es für Bühnenmitglieder günstiger ist als 
dieses Bundesgesetz.  

 
Schlußbestimmungen 

 
§ 13. 
 
Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in der je-
weils geltenden Fassung anzuwenden.  

 
Inkrafttreten und Vollziehung 

 
§ 14. 
 
 (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ausnahme des § 2 mit 1. Juli 1993 in Kraft. § 2 tritt gleichzeitig 
mit dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum in Kraft.  
1. Die §§ 8 bis 10 dieses Bundesgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 
450/1994 treten mit 1. Jänner 1995 in Kraft. 
2. § 7 Abs. 2, 4 und 5 und § 7a dieses Bundesgesetzes, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 895/1995, treten mit 1. Jänner 1996 in Kraft. 
3. § 5 Abs. 2 dieses Bundesgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 754/1996 tritt 
mit 1. Jänner 1997 in Kraft. 
4. § 9 Abs. 3 dieses Bundesgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 9/1997 tritt 
mit 1. Jänner 1997 in Kraft.  
(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut:  
1. hinsichtlich des § 2 Abs. 1 letzter Satz der Bundesminister für Finanzen;  
2. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen a) für Dienstverhältnisse zum Bund der Bundeskanzler, 
b) für die übrigen Arbeitsverhältnisse der Bundesminister für Arbeit [nunmehr:, Gesundheit] und 
Soziales.  
 
 


